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Aus Johannfen Gulers von Weineck täg¬

lichem Handbuch.
Sonntags den 12. Febr. (1632) hat Hr. Hans Ulrich Menn-

hardt, Statvogt zu Chur, mit assistent) seiner ryttermeßigen,
adelichen vnd ansechlichen freundschafft, in söhn Burgermeisters Gregor«
Meyer's Haus, vmb mein enikli A. Elisab. von Salis, für seinen

söhn Hans Lutzi, an vns die Eltern, vnd daselbst versambte vnsere

freundschafft, anwcrbung gethon. Darüber ihnen von vns
willfahrige antwort ervolgt, mit pacten, nach dem Stattrecht zu Chur,
wie solches im ersten Puncten zwüschen eheleuten disponirt; ist auch
ein morgengab von fünffhundert vnd ein kronen vom Speußling
der Spausen, durch vnderhandlung beiderseits freundschafften deputieren

versprochen worden. Darauf sie der ehrwürdig vnd
wohlgelehrt Herr Geörg v. Saluz, pfarrherr der Kirchen Chur zu St.
Martin, nach vorgchaptem gebät mit gewohnten eheworten zusammen

gäben.
Am 26 Tag Aprilis hat Joh. Luzi Hochzeit ghalten mit meinem

enikli in assistentz ihr ercellentz Hertzogen von Rohan vnd seines

ganzen Hofs, auch beider angehenden eheleuthen Rittermeßigen,
adelichen freundschafften.

Chronik des Monats Mai.
Politisches. Die am 8. zusammengetrclene StandeSkom-

mission hat folgende Gegenstände verhandelt: Steuergesetz, Gemeinde-
ordnung, Revision des Sanitätsgesetzes, Verbindungsstraßcnwesen,
Reklamationen verschiedener Gemeinden bezüglich des neuen FlößtarifS,
Eisenbahntrace, Steuerpflichtigkeit der auf mastrilser Gebiet befindlichen
Liegenschaften des Kantons, Abänderung am Patentgesetz, Maternitàts-
gesetz und Jagdsteuer. Die für die Fortsetzung und Vollendung der
vier Straßenzüge des Oberlandes Pràttigau, Engadin und Bcrnina
bewilligten jährlichen Fr. 100,000 wurden so vertheilt: Oberland und
Bernina erhalten zusammen Fr. 48,000, Engadin während der ersten
vier Jahre Frkn. 27,000 jährlich, und das Pràttigau während der
gleiche» Zeit Fr. 25,000 jährlich. Sobald ein Straßenzug vollendet
ist, soll dessen Belreffniß auf die übrigen vertheilt werden.
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